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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Hochzeit machen, das ist wunderschön. Wer kennt nicht diesen 
Text und hat ihn vielleicht auch schon gesungen?
Mit der Hochzeit sind manche formelle Fragen zu klären und es ist 
unumgänglich, dafür das Standesamt aufzusuchen.
Aber Sie müssen nicht unbedingt die Ehe schließen, um mit dem 
Standesamt in Kontakt zu kommen. Standesämter sind Beurkun-
dungsstellen, bei denen die wichtigsten Stationen im Leben eines 
Menschen dokumentiert werden: Geburt, Eheschließung und Tod.

Entsprechend vielfältig ist die Arbeit eines Standesbeamten, einer 
Standesbeamtin.

Die vorliegende Broschüre soll Ihnen einen Einblick in das Aufgaben-
gebiet des Standesamtes Sangerhausen verschaffen. Natürlich kann 
sie die persönliche Beratung nicht ersetzen. Aber sie kann darauf 
hinweisen, wann eine solche Beratung notwendig wird.

Diese Veröffentlichung stellt Ihnen den Trauraum im Rathaus vor, 
zeigt Ihnen aber auch die weiteren Möglichkeiten, eine Trauung 
durchführen zu lassen. Dazu können Sie das historische Ambiente 
der Musikschule am alten Markt und natürlich unser weltberühmtes 
Europa-Rosarium nutzen. In allen drei Räumlichkeiten wird Ihre 
Trauung ein einmaliges und unvergessliches Erlebnis. 

Die wichtigsten Fragen, die mit der Eheschließung verbunden sind, 
werden beantwortet; auch die Registrierung gleichgeschlechtlicher 
Partnerschaften wird erklärt.

Welche Rolle spielt der Familienstand der Mutter, die Staatsange-
hörigkeit der Eltern? Was ist zu beachten bei der Namensführung 
in der Ehe? Diese und andere Fragen werden vorgestellt. Sie er-
halten auch Informationen darüber, was Sie als werdende Eltern 
bedenken sollten.

Zur Vertiefung all dieser Fragestellungen sind die Mitarbeiter des 
Standesamtes Sangerhausen immer für Sie da. 

Die Broschüre soll Sie ermuntern, sich individuell und kostenlos 
beraten zu lassen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Ihr

Fritz-Dieter Kupfernagel
Oberbürgermeister
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Rund um das Standesamt
Sie haben sich entschieden, aus der Erde ein Stückchen Himmel 
zu machen. Dann führt kein Weg am Standesamt vorbei, denn 
auch einer kirchlichen Trauung muss in Deutschland die Ziviltrau-
ung vorausgehen.

Bevor Sie heiraten, muss das Standesamt prüfen, ob es Ehehinder-
nisse oder -verbote gibt. Dafür sind Dokumente erforderlich. 

Welche das in Ihrem besonderen Fall sind, erfahren Sie vom 
Standesamt. 

Personalausweis und das Stammbuch der Eltern reichen 
nicht aus! 
Wenn Sie sich zu heiraten entschlossen haben, dann kommen 
Sie bitte entweder während der Dienstzeiten bei uns vorbei oder 
rufen Sie uns an. Wir werden Sie gerne informieren.

Da jeder entsprechend seiner eigenen Situation (Familienstand, 
Kinder, Staatsangehörigkeit u. a.) andere Unterlagen zur Anmel-
dung der Eheschließung benötigt, ist das persönliche Gespräch 
per Telefon oder direkt im Standesamt empfehlenswert.
 
Sie erreichen uns im Rathaus, Markt 1.

Telefon: 0 34 64/565 230
Telefax: 0 34 64/565 275
E-Mail: standesamt@stadt.sangerhausen.de

Unsere Sprechzeiten:
Dienstag 9.00–12.00 Uhr und 14.00–18.00 Uhr
Donnerstag 9.00–12.00 Uhr und 14.00–15.30 Uhr
Freitag 9.00–12.00 Uhr 

Wir sind auch außerhalb dieser Zeiten für Sie da. Vereinbaren Sie 
bitte telefonisch Ihren persönlichen Gesprächstermin.

Hier einige der häufigsten Fragen und die Antworten:

Brauchen wir noch Trauzeugen?
Nein. Die Pflicht, zwei volljährige Trauzeugen zur Eheschließung mit-
zubringen, ist am 01.07.1998 weggefallen. Aber wenn Sie möchten, 
können Sie dies gerne noch tun.

Ist der Ringtausch beim Standesamt Pflicht? 
Nein, der Ringtausch ist kein verbindlicher Bestandteil der standes-
amtlichen Trauung. 
Allerdings ist es Ihnen freigestellt, auch bei uns diese schöne Zeremonie 
einzuplanen.

An welche Hand steckt man den Ring? 
Auch hier haben Sie freie Wahl. Es gibt keine Vorschriften.

Was ziehen wir zur standesamtlichen Trauung an?
Es gibt weder Kleidervorschriften noch Traditionen. Es ist Ihr Tag.  
Sie sollen sich rundherum wohlfühlen.

Wie lange dauert eine Trauung?
Inklusive Trauansprache, Ringtausch und Unterschriften dauert eine 
standesamtliche Trauung nicht länger als 30 Minuten. Dennoch halten 
wir zwischen zwei Trauungen nach Absprache mit Ihnen genügend 
Zeit frei. Wenn Sie also Sekt mitbringen, die Gläser haben wir, können 
Sie auf Ihre Trauung anstoßen.

Wird unsere Eheschließung veröffentlicht?
Nein, denn der Aushang, das sogenannte Aufgebot, wurde zum 
01.07.1998 ersatzlos abgeschafft. 

Übrigens ...
Sie müssen Ihre Eheschließung zwar dort anmelden, wo einer von Ihnen 
seinen Wohnsitz hat, aber heiraten können Sie dann, wo immer Sie 
wollen. Warum nicht in Sangerhausen?

mailto:standesamt@stadt.sangerhausen.de
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Traumhochzeit in der Rosenstadt –
wir empfehlen dazu

http://www.sywall.de
mailto:brautmoden@sywall.de
mailto:osterlohnien@tiscali.de
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In langer Tradition, genauer gesagt mit Einführung des Personenstands-
rechts durch Kaiser Wilhelm von Preußen, finden Eheschließungen im 
historischen Rathaus statt. Am 16. Oktober 1874 fand sich erstmalig ein 
Brautpaar im altehrwürdigen Renaissancehaus mit der Adresse „Markt 1“ 
ein und erklärte vor dem Standesbeamten persönlich seinen Willen, die 
Ehe miteinander einzugehen. 
Die zentrale Lage des Rathauses garantiert ein vielseitiges gastronomisches 

Angebot im Umfeld. Die Außentreppe ist stets beliebtes Motiv für Fotos 
der Hochzeitsgesellschaft.

Sie mögen es noch romantischer?
Auch das bietet Sangerhausen. Heiraten Sie doch in einem ehemaligen 
Schloss, umgeben von einem Amphitheater und einem Musikgarten.  
Im „Alten Schloss“, heutige Musikschule, steht Ihnen das Gewölbe zur Verfü-
gung, in dem bis zu 50 Personen Platz nehmen können. Für die musikalische 
Gestaltung der Hochzeitszeremonie bieten sich hier exzellente Möglichkeiten. 
Im Gewölbe steht ein Flügel bereit, der auf Wunsch von Personen aus Ihrem 
Bekanntenkreis oder anderen Künstlern genutzt werden kann.
Sie wollen traumhaft heiraten?
Erleben Sie einen unvergesslichen Tag in unserem EUROPA-Rosarium inmitten 
der ganzen Rosenpracht. Lassen Sie sich am schönsten Tag in Ihrem Leben 
von den Mitarbeitern des Rosariums verwöhnen.
Im Anschluss an die Trauung können Sie mit einem Gläschen Sekt 
inmitten herrlich duftender Rosen auf Ihr Glück anstoßen – ein groß-
artiges Erlebnis erwartet Sie!

Heiraten in Sangerhausen

Die Registrierung von gleichgeschlechtlichen Lebenspartner-
schaften gehört gesetzlich seit dem 01. August 2001 in Sach-
sen-Anhalt zum Aufgabenbereich des Standesamtes. 

Da es viele Gemeinsamkeiten mit der Registrierung einer Ehe-
schließung gibt, werden in der Vorbereitungsphase die gleichen 
Dokumente verlangt, wie das Standesamt sie bei verschiedenge-
schlechtlichen Paaren benötigt. Es wird deshalb auf das Kapitel 
„Rund um das Standesamt“ verwiesen.

Einen Unterschied gibt es allerdings: Die Registrierung ist an den 
Wohnsitz der Partner gebunden.

Registrierung von gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften
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Rechtzeitige Planung ist die halbe Feier
Eines ist sicher: Sie können gar nicht früh genug mit den Vorbe-
reitungen beginnen. Dass es am Ende möglicherweise trotzdem 
hektisch wird, steht auf einem anderen Blatt. Aber so ein bisschen 
Spannung sollte schon sein, wie erfahrene Hochzeiter zu berichten 
wissen.

Ein halbes Jahr vorher ...
Ja, da sollten Sie schon die ersten Überlegungen anstellen.  
Falls Sie nämlich in einer besonders begehrten „Hochzeitskirche“  
heiraten wollen oder an ein sehr beliebtes Restaurant für die  
Feier denken.
Erkundigen Sie sich beim zuständigen Standesamt, welche Papiere 
erforderlich sind, und fragen Sie, wo man eventuell noch fehlende 
Papiere besorgen kann.
Sollten Sie einen ganz bestimmten Terminwunsch für Ihre Eheschlie-
ßung haben, empfiehlt es sich schon jetzt, diesen Termin vormerken 
zu lassen. Je ausgefallener Ihre Wünsche sind, desto dringender 
empfiehlt es sich, frühzeitig alles Nötige in die Wege zu leiten.

Drei Monate vorher
... jetzt wird es wirklich Zeit
• Spätestens jetzt sollten Sie sich beim Standesamt anmelden!
• Kirche aussuchen und mit dem Geistlichen sprechen, gleichzeitig 

den Termin für die Trauung vereinbaren.
• Hochzeitsurlaub beantragen, damit auch ja nichts mehr dazwi-

schenkommen kann.
• Überlegungen anstellen, wie viele Gäste Sie einladen wollen. 

Daraus ergibt sich die Größe der erforderlichen Räumlichkeiten. 
Denken Sie daran, unbedingt frühzeitig Angebote einzuholen.

• Brautkleid, Hochzeitsanzug und Accessoires auswählen und bestellen.
• Zum „Drüber“ gehört auch ein „Drunter“ – deshalb vergessen 

Sie auf keinen Fall die passenden Dessous zum Brautkleid.
• Angebote für das Festmenü einholen, von Hotels, Restaurants 

oder auch vom Partyservice, falls Sie zu Hause oder in Räumen 
ohne Gastronomie feiern wollen.

• Hochzeitsfahrzeug auswählen. Die Auswahl ist groß – von der Kut-
sche über den Oldtimer bis zum Luxuswagen.

• Einen Fotografen auswählen und eventuell auch einen professio-
nellen Diskjockey.

• Überlegungen zur Hochzeitsreise anstellen. Wenn nötig, Impfungen 
vornehmen lassen. Gültigkeitsdauer der Reisepässe überprüfen.
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• Last but not least: Einen Kostenplan aufstellen und in der engeren Familie 
besprechen. Falls erforderlich, die Kosten aufteilen oder für die nötige 
Finanzierung sorgen.

10 Wochen vorher ...
• Brautjungfern und Blumenkinder auswählen und einladen.
• Endgültige Gästeliste zusammenstellen, Einladungskarten drucken lassen 

(vorsichtshalber ein paar mehr in Reserve).
• Einen Termin für Zu- und Absagen setzen, die Antworten später auf 

der Liste festhalten. Wenn nötig, bei wichtigen Personen noch einmal 
nachhaken.

• Namen- und Adressenliste zusammenstellen, wer eine Vermählungsan-
zeige (nicht Einladung!) erhalten soll.

• Einladungskarten, Vermählungsanzeigen sowie Menü-, Tisch- und 
Danksagungskarten sollten in einem „Arbeitsgang“ gedruckt werden. 
Das spart Kosten.

• Die Feier im Hotel oder Restaurant bestellen.
• Die Speisenfolge und die Getränke abstimmen. Für Blumenschmuck 

sorgen.
• Trauringe auswählen und gravieren lassen. Falls Sie schon Verlobungs-

ringe haben, überprüfen, ob sie auch auf den meist stärkeren Ringfinger 
der rechten Hand passen.

8 Wochen vorher ...
• Einladungen versenden.
• Mit der „engeren“ Familie – Brautvater, Brautmutter, Mutter und Vater 

des Bräutigams – über die Kleidung zur Hochzeitsfeier sprechen.
• Eine Wunschliste für Hochzeitsgeschenke zusammenstellen. In Ein-

richtungshäusern und Haushaltsfachgeschäften gibt es in der Regel 
Geschenklisten.

• Für die auswärtigen Gäste Übernachtung organisieren.
• Den Gästen Anschriften und Telefonnummern mitteilen.
• Aus dem Verwandten- oder Freundeskreis jemanden um Übernahme 

des Amtes als oberster „Zeremonienmeister“ bitten. Geeignet ist, wer 
möglichst viele der Gäste kennt, Erfahrung mit Feiern aller Art hat, 
spontan und flexibel reagieren kann.

• Sollte die Feier zu Hause stattfinden, ist es jetzt Zeit, für Hilfskräfte aller 
Art zu sorgen.

6 Wochen vorher ...
• Falls ein „offizieller“ Polterabend geplant ist, auch dafür Einladungen 

verschicken oder telefonisch einladen. Unbedingt an Musik oder Unter-
halter denken.

• Alle Buchungen und Terminabsprachen noch einmal checken und be-
stätigen lassen. Jetzt darf nichts mehr schiefgehen.

http://www.suzuki-handel.de/gremmer
mailto:auto-gremmer@suzuki-handel.de
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• Die Gästeliste ein letztes Mal überprüfen. Jetzt müssten auch alle 
Zusagen da sein. Notfalls noch einmal erinnern oder nachfragen. 

4 Wochen vorher ...
• Der Bräutigam bestellt den Brautstrauß.
• Blumenschmuck für die Kirche, Tischblumen, Blumen für die Blu-

menkinder und das Hochzeitsfahrzeug bestimmen.

3 Wochen vorher ...
• Brautkleid und Hochzeitsanzug anprobieren. Hochzeitsschuhe 

einlaufen.
• Die Braut spricht mit dem Friseur über ihre Frisur. Vorschläge 

unterbreiten lassen. Gut wäre es, wenn der Friseur das Braut-
kleid sehen könnte. Termin vereinbaren. Wenn der Friseur den 
Schleier aufstecken soll, ihn für den Hochzeitstag nach Hause bestellen.

• Gästebuch kaufen, damit sich darin am Hochzeitstag jeder eintragen 
kann. Ist für später immer eine schöne Erinnerung.

2 Wochen vorher ...
• Hochzeitstorte und Kuchen bestellen.
• Tischordnung nach endgültiger Gästeliste festlegen, Tischkarten 

mit Namen beschriften.
• Bei einer Hochzeitsfeier zu Hause jetzt mit dem Kochen und Backen 

beginnen, alles einfrieren.

l Woche vorher ...
• Die Trauringe abholen.
• Zum Friseur gehen – nicht erst in letzter Minute.
• Kosmetikbehandlung vorsehen.
• Hochzeitsanzeige in die Zeitung setzen, in der Anzeigenabteilung 

Foto Schwabe, Sangerhausen
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einen Vorschlag machen lassen.
• „Generalproben“ durchführen – mit den Blumenkindern, mit der 

Musik, mit dem Zeremonienmeister.
• Liste vorbereiten, in der die Geschenke und die Schenkenden ver-

merkt werden. 

Nach der Hochzeit ...
• Fotoabzüge begutachten. Alle Fotos, auf denen Gäste nicht gut 

getroffen sind, sofort aussortieren.
• Danksagungskarten verschicken. Für Geschenke mit einem persön-

lichen Brief danken. Wo vorhanden, Fotos beilegen.

Ihre Frisur
Ihre Frisur am Hochzeitstag sollte auf Ihr Brautkleid abgestimmt sein. 
Ihr Friseur wird Ihnen sicher gern mit einer ausführlichen und fachkun-
digen Beratung zur Seite stehen. Sanft gestyltes Haar ist ausgesprochen 
schmeichelhaft und ideal für romantische Spielereien. Diese Frisuren 
sollten Sie wählen, wenn Ihr Hochzeitskleid sehr romantisch ausfällt, 
Ihre Haare sowieso lockig sind und Sie zarte Gesichtszüge haben. 

Glatte, klare Konturen sind sehr raffiniert und betont elegant. Dafür soll-
ten Sie sich entscheiden, wenn Ihre Haare sehr fein sind. Sie markante 
Gesichtszüge haben und sich lieber elegant als niedlich präsentieren. 
Mit einem extravaganten Hut kann eine solche Frisur eine interessante  
Optik bekommen. Oder wie wäre es mit einer kunstvollen Hochsteckfri-
sur? Hierbei sollten Sie sich jedoch unbedingt einem Friseur anvertrauen, 

mailto:info@Kulturscheune-othal.de
http://www.Kulturscheune-othal.de
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denn eine haltbare Kreation will gekonnt sein. Hochsteckfrisuren und 
Schleier sind eine unschlagbare Kombination. Nehmen Sie den Schleier 

oder Kopfschmuck unbedingt zum Beratungsgespräch beim Friseur mit, 
denn so kann Ihr Stylist den Look wirklich perfektionieren. 

Das Make-up 
Der Wunsch nach perfektem Aussehen am Hochzeitstag versteht sich 
von selbst. Deshalb sollten Sie auf professionelle Hilfe vertrauen und 
sich ausführlich im Beauty-Studio beraten lassen. So können Sie auch 
gleich herausfinden, ob Ihr Wunsch-Look auch wirklich zu Ihnen passt. 
Das beste Rezept fürs Hochzeits-Make-up? So klassisch wie möglich, 
denn so werden Ihnen Ihre Hochzeitsbilder auch noch in zehn Jahren 
gefallen! Klassik muss ja nicht unbedingt langweilig ausfallen, Glanz 
auf den Lidern zum Beispiel lässt die Augen toll leuchten (diesen Trick 
setzen die Visagisten besonders gerne ein). Auch etwas Gloss auf den 

Lippen lohnt sich (muss allerdings sehr sparsam aufgetragen werden). 
Und Sie werden sehen, Ihr Make-up wirkt frisch. 
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Spätestens nach dem dritten Toaster verliert das Brautpaar die 
Freude beim Auspacken. Also was tun, um dies zu vermeiden?

Die beste Lösung dazu bietet die Zusammenstellung eines Hoch-
zeitstisches, von dem sich das Brautpaar die Geschenke erhofft. 
Ein Geschenkebuch, welches das Brautpaar zusammenstellt und 
vor der Hochzeit an die Gäste weiterreicht, wäre ebenso ein gute 
Möglichkeit. Was für einen gemeinsamen Hausstand noch fehlt, 
wird darin exakt, am besten mit Herstellerangabe, Dekor und  
Preis aufgelistet. 

Alles schon komplett, aber vielleicht noch Wünsche offen, für die 
größere Ausgaben notwendig sind? Geldgeschenke, auch Aktien 
sind heutzutage weder ungewöhnlich noch unpassend. 

Vielleicht helfen dabei ein wenig die Eltern des Brautpaars mit dem 
entsprechenden Tipp an die geladenen Gäste. Eine Möglichkeit ist 
auch ein dezenter Hinweis bereits in der Einladung.

Nun kommt es auf die Fantasie des Schenkenden an. Schließlich 
wirken einfache Geschenkkuverts doch etwas unpersönlich. Dem 
Ideenreichtum sind keine Grenzen gesetzt, und je persönlicher die 
Gestaltung, desto größer die Freude des Brautpaars.

Geschenke, die ankommen 

Unser Tipp: Wünschen und Schenken
Weniger bekannt ist, dass auch Elektrofachgeschäfte eine Hochzeits-
präsentation anbieten. Hier können ähnlich eines Hochzeitstisches 
Elektrokleingeräte wie Toaster, Kaffeemaschine, Allesschneider oder 
Eierkocher, aber auch Großgeräte wie Kühlschrank, Herd oder 
Waschmaschine vom Brautpaar ausgesucht und von den Gästen 
geschenkt werden. Ein Elektrogeschäft, welches diesen Service 
anbietet, findet sich sicher auch in Ihrer Nähe!

http://www.Geschenkeeck.de
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Wir alle kennen das aus Hollywood-Filmen: Mit großem Pomp 
wird die mehrstufige Hochzeitstorte hereingetragen oder sogar 
gefahren. Ein wahres Wunderwerk aus Creme oder Sahne. Verziert, 
geschmückt und gekrönt mit dem Brautpaar selbst. 
Wichtigster Bestandteil der Hochzeitstorte ist Marzipan. Diese süße 
Zutat wird aus geriebenen Mandeln, Zucker und Rosenöl hergestellt – der 
Zucker soll das Eheleben versüßen, die Rose steht für die große Liebe 
und die Mandeln garantieren eine glückliche Ehe. 
Der Anschnitt der Hochzeitstorte hat eine lange Tradition und ist 
für viele Brautpaare der Höhepunkt des Festes. Er erfolgt nach 

großartiger Ankündigung durch den Zeremonienmeister beim Emp-
fang. Die Gäste bilden dabei einen Kreis um das Brautpaar, sodass 
Brautpaar und Torte im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen. Der 
Bräutigam legt beim Anschneiden der Torte seine Hand über die der 
Braut, wobei diese das Messer führt. Gemäß einer alten Tradition 
wird das erste Stück auf den Teller gelegt. Dann füttert der Bräutigam 
seine Liebste mit einem kleinen Bissen und umgekehrt. Dieser Brauch 
soll symbolisieren, dass die beiden in Zukunft füreinander sorgen 
werden. Erst danach wird der Rest der Torte an die Gäste verteilt. 

Turmhoch und mächtig – die Hochzeitstorte

Bäckerei Konditorei

Bäckerei
Konditorei

Bäckerei
Konditorei

Bäckerei
Konditorei

Bäckerei
Konditorei

Bäckerei
Konditorei

Inh. Stev. Richter

Prachtvolle Hochzeitstorten
mit Liebe und Sorgfalt für Sie hergestellt.

Bäckerplatz 8 · 06542 Allstedt · Telefon 034652/338

mailto:cafe-pension-waldblick@t-online.de
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Damit Sie später Ihren Kindern zeigen können, 
wie es war
Irgendwann werden Ihre Kinder Sie einmal fra-
gen: „Mami, Papi, zeigt uns doch mal, wie 
ihr geheiratet habt." Welche Enttäuschung, 
wenn Sie dann ein paar Fotos hervorkramen, 
die Tante Gisela oder Onkel Rainer gemacht 
haben. Fotos, von denen sich erst, als es zu 
spät war, herausstellte, dass sie teils unscharf 
und teils verwackelt sind.
Schade, denn eine Hochzeit lässt sich nicht wieder-
holen. Was bleibt ist der Ärger darüber, dass keine 
guten, vorzeigbaren Bilder vorhanden 
sind.

Auch wenn der eine oder an-
dere Hochzeitsgast großzügig 
anbietet: „Ich mache Fotos, dar-

um braucht ihr euch nicht zu kümmern“, ist es immer 
empfehlenswert, für den schönsten Tag im Leben 
einen professionellen Fotografen zu engagieren.

Kein Freund oder Verwandter hat die jahrelange 
Erfahrung, das geübte Auge und die Technik 

eines guten Fotografen.

Ob Aufnahmen im Studio oder an einem 
besonders schönen Ort, es entstehen Bilder 
von einmaliger Harmonie und perfekter 
Gestaltung. Nach Absprache begleitet Sie 

Ihr Fotograf von der standesamtlichen 
und kirchlichen Trauung bis zum Ende 
der Feier.

Den Fotografen sollten Sie jedoch recht-
zeitig bestellen und nicht bis zum letzten 

Moment warten.

Die schönsten Momente für immer bewahrt
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Für unsere Großeltern war eine Hochzeitsreise nach Venedig das 
Allergrößte. Heute darf es auch die Karibik sein. Und während es früher 
darum ging, dass sich das frischvermählte Paar auf der Reise – endlich – 
auch näher kennenlernte, hat man das heute in der Regel bereits hinter 
sich. Also ist das Wichtigste, sich vorher nicht nur einig zu sein, wohin die 
Reise gehen soll, sondern auch, ob man was erleben oder sich erholen will. 

Aber aufgepasst: Der eine erholt sich am besten am Strand, der andere 
bei einem Besuch von Kirchen, Museen und anderen Sehenswürdig-
keiten. Wobei wir wieder bei Venedig wären. Möglicherweise kann 
man auch beides miteinander verbinden. Ihr Reisebüro hat da bestimmt 
ein paar Vorschläge parat. Nur sollten Sie es nicht zu spät aufsuchen, 
sonst könnten die schönsten Plätze bereits weg sein. 

Überlegen müssen Sie auch, ob Sie sich noch ein wenig von den 
Strapazen der Hochzeit ausruhen wollen, ehe Sie fahren, oder ob Sie 
gleich nach dem Hochzeitsmahl reisen. 

Nur: Einfach heimlich still und leise verschwinden, das ist unfair.   
 Deshalb vorher Bescheid sagen.

Was erleben oder sich erholen? Die Hochzeitsreise ... 

mailto:weltweitreisen-k.kotzur@web.de
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wenn nur nicht der Papierkram wär!
Sie erwarten ein Baby und werden es in Sangerhausen 
zur Welt bringen? Dann sind nach der Geburt einige 
Formalitäten zu erledigen.
In Sangerhausen geborene Kinder werden 
beim Standesamt Sangerhausen be-
urkundet. Wenn Ihr Kind im Kran-
kenhaus am Rosarium das Licht 
der Welt erblickt, übernimmt die 
Verwaltung des Krankenhauses die 
Anzeige der Geburt. Hierzu werden 
verschiedene Dokumente benötigt. 
Welche das sind, erfahren Sie hier:

Sind Sie ...
– miteinander verheiratet und führen einen Ehenamen?
 Dann ist die beglaubigte Abschrift oder ein Auszug aus Ihrem Famili-

enbuch vorzulegen.

– miteinander verheiratet und führen keinen gemeinsamen Ehena-
men?

 Auch dann werden die beglaubigte Abschrift oder ein Auszug aus dem 
Familienbuch benötigt. Bei der Geburt des ersten Kindes müssen Sie 
sich darüber einig sein, welchen Ihrer beiden Familiennamen Ihr Kind 
erhalten soll. Die Wahl, die Sie für das erste Kind treffen, ist verbindlich 
für alle weiteren Kinder.

– nicht miteinander verheiratet?
 Dann ist die Geburtsurkunde der Mutter beizubringen. Hat der Vater 

des Kindes bereits vor Geburt die Vaterschaft anerkannt, so ist die Va-
terschaftsanerkennung und die Geburtsurkunde des Vaters vorzulegen. 
Ist die Mutter geschieden, so ist eine aktuelle beglaubigte Abschrift 
aus dem Familienbuch dieser Ehe vorzulegen; wird ein Familienbuch 
nicht geführt, dann die Heiratsurkunde und das rechtskräftige Schei-
dungsurteil. 

– noch verheiratet und Ihr getrenntlebender Ehemann ist nicht der Vater 
des Kindes?

 Ist die Mutter noch verheiratet, aber nicht mit dem Vater des Kindes, 
gilt der Ehemann vorerst als der rechtliche Vater des Kindes. Er wird 
zur Namensbestimmung gehört.

 Es ist daher sinnvoll, wenn Sie hierzu bereits vor der Geburt zu  
uns kommen.

Bitte sprechen Sie unbedingt vor der Geburt Ihres Kindes 
mit uns, wenn Sie nicht miteinander verheiratet sind, wenn 
Sie noch nicht volljährig sind, wenn Sie eine ausländische 

Staatsangehörigkeit haben, wenn Ihre Ehe im Ausland geschlossen 
und kein Familienbuch auf Antrag angelegt wurde oder wenn Sie 
keinen gemeinsamen Ehenamen führen.

Gleiches gilt, wenn Sie dem Nachwuchs einen außergewöhnlichen 
Vornamen ausgesucht haben.

Eltern werden ist nicht schwer ...

Foto Ludenia, Lu. Eisleben



��

Wenn Sie nur im Besitz ausländischer Urkunden (z. B. Heiratsurkunde 
oder eigene Geburtsurkunde) sind, so lassen Sie diese bitte vor der 
Beurkundung der Geburt des Kindes übersetzen. 

Wenn Sie eine ausländische Staatsangehörigkeit besitzen, legen Sie bitte 
Ihren Reisepass vor. 

Welche Dokumente erhalten Sie nach der Beurkundung
vom Standesamt?
Durch die Beurkundung wird nachgewiesen, wann und wo Ihr Kind 
geboren wurde und wer die Eltern sind.
Gebührenfrei erhalten Sie Bescheinigungen für folgende Zwecke: Erzie-
hungsgeld, Kindergeld, Mutterschaftsgeld (Krankenkasse), bei Bedarf 
Taufe.

Weitere Urkunden, z. B. die für Ihr Stammbuch, sind gebührenpflichtig. 

Daran sollten Sie unbedingt denken!
Wenn Sie lohnsteuerpflichtig sind, wird Ihr Kind in die Lohnsteuerkarte 
eingetragen. Ihre Wohnsitzgemeinde berät Sie gern über die Bestimmun-
gen und Möglichkeiten in Ihrem individuellen Fall.
Denken Sie daran, Ihre Lohnsteuerkarte bereits vor der Geburt bei Ihrem 
Arbeitgeber anzufordern, damit Sie Ihr Kind möglichst frühzeitig eintra-
gen lassen können.

Anträge auf Erziehungsgeld erhalten Sie im Krankenhaus oder auf Anfra-
ge beim Amt für Versorgung und Soziales. Den Antragsformularen liegt 
eine Verdienstbescheinigung bei, die Ihr Arbeitgeber ausfüllt.
Informationen zum Thema Kindergeld gibt es bei der Kindergeldkasse 
des Arbeitsamtes. 

Wichtig ist auch die sofortige Kontaktaufnahme mit der Krankenkasse, 
bei der Ihr Kind versichert sein soll.
Fragen Sie Ihre Krankenkasse, worauf Sie achten sollen, am besten vor 
der Geburt.

Die Meldepflicht erfüllt das Standesamt für Sie.
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Vaterschaftsanerkennung
Sie wollen eine Erklärung zur Vaterschaft zu einem Kind beurkunden 
lassen, weil Sie mit der Mutter des Kindes zwar nicht verheiratet sind, 
aber als Vater beurkundet werden möchten.

Die Vaterschaftsanerkennung können Sie vor oder nach der Geburt 
des Kindes auch bei Ihrem zuständigen Standesamt des Wohnsitzes 
abgeben.

Nähere Auskunft bezüglich einer Vaterschaftsanerkennung (insbeson-
dere über Unterhalt usw.) erteilt Ihnen auch gerne Ihr zuständiges 
Jugendamt.

Verwandtschaft
Durch die Anerkennung werden Sie mit Ihrem Kind verwandt. Dieses 
Verwandtschaftsverhältnis erstreckt sich auch auf Ihre Familie. Ihre Eltern 
werden zu Großeltern, Ihre Geschwister zu Onkeln und Tanten. Ihr Kind 
wird erbberechtigt. 

Sie müssen Ihr Kind nicht adoptieren!

Unterhalt
Sie werden Ihrem Kind gegenüber unterhaltspflichtig. Aber auch die 
Mutter hat Ihnen gegenüber Unterhaltsansprüche. Diese sind im § 1615 
l BGB beschrieben: Der Vater hat der Mutter für die Dauer von sechs 
Wochen vor und acht Wochen nach der Geburt des Kindes Unterhalt 
zu gewähren. Dies gilt auch hinsichtlich der Kosten, die infolge der 
Schwangerschaft oder der Entbindung außerhalb dieses Zeitraums ent-
stehen. Geht die Mutter bedingt durch die Schwangerschaft oder einer 
daraus resultierenden Krankheit einer Erwerbstätigkeit nicht nach oder 
ist sie durch die Pflege des Kindes daran gehindert, so verlängert sich 
die Unterhaltspflicht. Sie beginnt frühestens vier Monate vor der Geburt 
und endet drei Jahre nach der Geburt des Kindes. Wäre es gegenüber 
dem Kindeswohl grob unbillig, die Zahlungsverpflichtung danach enden 
zu lassen, so bleibt sie bestehen. Das kann der Fall sein, wenn das Kind 
behindert ist und die Mutter das Kind selbst betreuen muss.

Foto Schwabe, Sangerhausen
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Elterliche Sorge
Ist die Mutter eines Kindes nicht verheiratet, dann ist sie die alleinige 
Inhaberin der Sorge. Daran ändert auch eine Vaterschaftsanerkennung 
nichts. Sie können aber als Vater und Mutter gemeinsam beim Jugendamt 
erklären, dass Sie die Sorge miteinander teilen wollen. Dort wird man Sie 
auch ausführlich zu diesem Thema beraten. 

Name des Kindes
Das Kind erhält den Ehenamen seiner Eltern als Geburtsnamen.
Führen die Eltern keinen Ehenamen und steht ihnen die elterliche Sorge 
gemeinsam zu, weil sie verheiratet sind oder übereinstimmende Sorgeer-
klärungen abgegeben haben, so entscheiden sie innerhalb eines Monats 
nach der Geburt gemeinsam, ob ihr Kind den Familiennamen der Mutter 

oder den des Vaters erhalten soll. Die Entscheidung gilt für alle weiteren 
gemeinsamen Kinder.

Liegt die elterliche Sorge allein bei der Mutter, so erhält das Kind den 
Familiennamen der Mutter. Die Mutter kann dem Kind jedoch auch mit 
Einwilligung des Vaters dessen Familiennamen erteilen (Gebühr 17,00 
Euro). In diesem Fall ist eine gemeinsame persönliche Vorsprache der 
Mutter und des Vaters beim Standesamt erforderlich.

Alle diese Auskünfte entsprechen dem deutschen Recht. Andere 
Länder haben andere Lösungen. Wenn also ausländisches Recht 
zu beachten ist, so lassen Sie sich bitte individuell beim Standes-
amt beraten.

Namensführung des Kindes

Beurkundung von Sterbefällen
Auch dieses Kapitel im menschlichen Leben berührt das Aufgabengebiet 
des Standesamtes. Wir beurkunden den Tod derjenigen Personen, die 
im Bezirk des Standesamtes VGem Sangerhausen verstorben sind oder 
tot aufgefunden wurden. 

In der Regel erledigt ein Bestattungsinstitut die Verwaltungsarbeiten für 
die Angehörigen. Er hat die Erfahrung, welche Unterlagen zur Beurkun-
dung benötigt werden.

Dies sind in erster Linie 
– die Geburtsurkunde des/der Verstorbenen und 

– bei verheirateten, geschiedenen oder verwitweten Personen ein Nach-
weis über den Familienstand (z. B. Heiratsurkunde, Familienbuchabschrift, 
Sterbeurkunde des anderen Ehegatten, Scheidungsurteil, Todeserklä-
rung).
Nach der Beurkundung erhalten Sie drei kostenlose Sterbeurkunden:

Eine für Rentenzwecke, eine für die Bestattung (Pfarramt) und eine für 
die Krankenkasse. Weitere Urkunden für private Zwecke (Versicherung, 
Bank, Nachlassgericht oder Notar) sind gebührenpflichtig.

Und das können Sie auch bei uns erledigen:
Sie bekommen bei uns Geburts-, Heirats- und Sterbeurkunden der 
Standesämter Sangerhausen, Oberröblingen, Gonna, Rotha, Wettel-
rode, Riestedt, Breitenbach und Großleinungen sowie beglaubigte 
Abschriften der Familienbücher. 
Urkunden und Auskünfte bekommt allerdings nur, wer dazu berech-
tigt ist.

Sie können Ihre Urkunde entweder persönlich, unter Vorlage eines 
amtlichen Ausweises/Passes, während der allgemeinen Öffnungszeiten 
besorgen oder die Urkunde schriftlich bei uns anfordern.
Dies kann durch einfachen Brief, Fax oder E-Mail erfolgen.

(Adresse und Fax-Nr. siehe vorn). 

Und das können Sie auch bei uns erledigen
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Namenserklärungen
Ferner beurkunden wir Erklärungen, die den Namen einer Person be-
treffen. Wenn Sie z. B. nach einer Eheauflösung Ihren alten Namen 
wieder annehmen wollen, so erklären Sie dies beim Standesamt. Haben 
Sie anlässlich Ihrer Eheschließung keinen Ehenamen bestimmt (z. B. bei 
einer Eheschließung im Ausland), so können Sie dies bei uns nachholen. 
Wir beraten Sie darüber, ob durch diese Entscheidungen auch der Name 
Ihrer Kinder betroffen ist. 
Für diese Erklärungen ist eine Gebühr zu berechnen. 

Anlegung eines Familienbuches auf Antrag
Wenn Sie im Ausland oder in der ehemaligen DDR geheiratet haben, 
wurde für Sie kein Familienbuch angelegt. Sie können es auf Antrag 
beim Standesamt anlegen lassen.
Das Familienbuch ist eine deutsche Besonderheit. Es dokumentiert Ihre 
Eheschließung, Ihre Namensführung in der Ehe und enthält die Kinder, 
die aus dieser Ehe hervorgegangen sind. Es erleichtert Ihnen in Deutsch-
land so manchen Behördengang, denn es ersetzt z. B. die ausländische 
Heiratsurkunde. 

Wenn Sie weitere Fragen haben, so setzen Sie sich einfach mit uns 
in Verbindung. Wir beraten Sie gern und natürlich kostenlos. 

Auszug aus dem Gebührentarif, gültig ab 01.01.2002

Dienstleistungen Preis in Euro

Heiratsurkunde, Abstammungsurkunde,
Sterbeurkunde, Geburtsurkunde

7,00

für jede weitere im selben Arbeitsgang 
hergestellte Urkunde

3,50 

Beglaubigte Abschrift aus dem Familienbuch 8,00

Suchen eines Eintrages 17,00 bis 55,00

Dienstleistungen Preis in Euro

Prüfung der Ehefähigkeit 
nach deutschem Recht

33,00

Prüfung der Ehefähigkeit, 
wenn ausländisches Recht zu beachten ist

55,00

Erteilung eines Geburtsscheines 5,00

Erteilung einer Auskunft 
aus den Personenstandsbüchern

5,00

Beurkundung oder Beglaubigung einer Erklärung, 
Einwilligung oder Zustimmung zur Namensfüh-
rung aufgrund familienrechtlicher Vorschriften

17,00
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Nachlassregelung: Es empfiehlt sich, zu Lebzeiten die eigenen Angele-
genheiten rechtzeitig und umsichtig zu ordnen. Dies sollte insbesondere 
dann geschehen, wenn man als Einzelperson lebt und kinderlos ist oder 
unverheiratet mit einem Partner zusammenlebt. Insbesondere Alleinste-
henden ist zu raten, Namen und Anschriften von zu benachrichtigenden 
Verwandten und Bekannten sowie andere wichtige Informationen an 
leicht auffindbaren Stellen in der Wohnung zu hinterlegen. Ein notariell 
beurkundetes Testament ist insbesondere in Fällen ratsam, in denen 
der Verstorbene Grundbesitz oder nicht nur geringfügiges Vermögen 
hinterlässt. Damit ist sichergestellt, dass der Nachlass auch demjenigen 
zukommt, den der Erblasser zu Lebzeiten begünstigen wollte. 
Ist ein Testament nicht vorhanden, gilt die gesetzliche Erbfolge. Danach 
gilt grundsätzlich, dass der Verstorbene von seinem Ehegatten und sei-

nen Kindern jeweils zur Hälfte beerbt wird, sofern die Ehegatten im ge-
setzlichen Güterstand lebten (Zugewinngemeinschaft). Bevor aber hier 
vielleicht die falschen Weichen gestellt werden, empfiehlt sich der Gang 
zu einem Notar. Wird im Nachlass ein handgeschriebenes Testament mit 
Datum und Unterschrift des Erblassers gefunden, ist dies umgehend von 
den Angehörigen dem zuständigen Notariat auszuhändigen. 
Vorsorgeregelung: Viele Bestatter bieten Vorsorgevereinbarungen 
an, in denen alle mit der Bestattung zusammenhängenden Dinge zu 
Lebzeiten geregelt werden können. Dies gilt sowohl für die Regelung 
von finanziellen Angelegenheiten als auch für die vorzeitige Festlegung 
aller Abläufe und Erfordernisse, die mit einer späteren Bestattung zu tun 
haben können. Somit sind in diesem Zusammenhang Vereinbarungen 
vielfältiger Art denkbar.

Nachlass- und  Vorsorgeregelung

Bestattungsvorsorge zu Lebzeiten
Welche Papiere sollten stets griffbereit sein?
Bei Eintritt eines Todesfalles werden für die Regelungen der ver-
schiedensten Angelegenheiten eine Reihe wichtiger Urkunden und 
Unterlagen kurzfristig benötigt. Es empfiehlt sich, schon bei Lebzeiten 
folgende Unterlagen zu beschaffen:
– Familienstammbuch bzw. die standesamtliche Heiratsurkunde
– Standesamtliche Geburtsurkunde (insbesondere, sofern im Familien 
 stammbuch nicht die Nummer des Geburtsregisters vermerkt ist)

– Versicherungspolicen mit der letzten Beitragsquittung
– Testament bzw. Hinterlegungsschein für den Todesfall oder über den  
 Tod hinaus erteilte Vollmachten
– und etwaige persönliche Notizen

Diese sind zweckmäßig in einem gesonderten Ordner oder einer Ur-
kundenmappe an einer allen Familienangehörigen bekannten Stelle 
aufzubewahren, damit diese Urkunden jederzeit griffbereit sind. 

Wir beraten Sie gern!

mailto:info@notar-scharlo.de
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Bestattungsvorsorge zu Lebzeiten
Jeder Mensch hat das Recht, die Art seiner Bestattung selbst zu 
bestimmen, wobei er in der Regel darauf vertraut, dass seine Ange-
hörigen die geäußerten Wünsche erfüllen. Bei den Fachunternehmen 
des Bestattungsgewerbes ist durch Abschluss eines Bestattungs-
vorsorge-Vertrages aber auch die Möglichkeit gegeben, die eigene 
Bestattung bereits zu Lebzeiten nach seinen Wünschen zu regeln 
und in den Einzelheiten genau festzulegen, wie die Bestattung nach 
dem Tode durchgeführt werden soll. In den letzten Jahren machen 
hiervon immer mehr Personen Gebrauch, die entweder alleinstehend 
sind, deren Angehörige in einer anderen Stadt wohnen oder die ihre 
Angehörigen einfach von der Sorge um die Bestattungsregelung  
entlasten wollen.

Der Kunde erklärt bei dem Bestattungsunternehmen seines Vertrau-
ens, in welchem finanziellen Rahmen seine Bestattung durchgeführt 
werden soll. Das Bestattungsunternehmen arbeitet einen entspre-
chenden Vorschlag aus.

Aufgrund dieser Unterlagen erfolgt dann zwischen den Beteiligten 
und dem Bestattungsunternehmen die Vereinbarung über die Durch-
führung der Bestattung. Dabei ist es selbstverständlich möglich und 
auch durchaus üblich, das Bestattungsunternehmen gleichzeitig zur 
Empfangnahme von späteren Sterbe- und Versicherungsgeldern zu 
bevollmächtigen. Auch können für die spätere Bestattungsdurch-
führung vorgesehene Gelder im Voraus zweckgebunden hinterlegt 
werden. Nähere Auskünfte werden hierzu von den Bestattungsun-
ternehmen im Beratungsgespräch gern gegeben.

Eine vorsorgliche Regelung der Bestattungsdurchführung (Bestat-
tungsvorsorge-Vertrag) hat den Vorteil, dass bei Eintritt des Todes, 
insbesondere von alleinstehenden Personen, alle Formalitäten sofort 
in die Wege geleitet werden können und dass die Bestattungs-
durchführung dann auch wirklich entsprechend dem Willen und 
den Anordnungen des Verstorbenen erfolgt. Von den auswärts 
wohnenden Angehörigen wird eine solche Regelung durchweg 
begrüßt, da sich daraus für sie erhebliche Erleichterungen ergeben. 
Bei Vorliegen einer solchen Vorausregelung sind Verzögerungen in 
der Vorbereitung der Bestattungsdurchführung ausgeschlossen. 
Nach den bisherigen Erfahrungen haben sich die von interessierten 
Personen mit Bestattungsunternehmen getroffenen Bestattungsvor-
sorge-Verträge durchweg bewährt.



http://www.bestattung-becker.de



